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Satzung des 
Turn- und Sportvereins 1891 Kassel-Oberzwehren e.V. 
In der Fassung vom 15.04.2011 
 
Männer und Frauen werden von dieser Satzung gle ichermaßen angesprochen 
und unter l iegen ihr mit Rechten und Pf l ichten. Aus Gründen der vereinfachten 
Lesbarkeit  des Satzungstextes wird in dieser Satzung durchgängig die masku-
l ine Form verwendet. 
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§ 1 Name und Sitz 

 
Der Verein führt den Namen: 
"Turn- und Sportverein 1891 Kassel-Oberzwehren e. V.". Er ist unter 
der Nummer 1199 in dem Vereinsregister beim Amtsgericht Kassel e in-
getragen und hat seinen Sitz in Kassel.  Die Vereinsfarben s ind rot-
weiß. 
 

 
§ 2 Zweck, Aufgaben und Gemeinnützigkeit 

 
1.  Der Verein verfolgt ausschl ießl ich und unmitte lbar gemeinnütz ige 

Zwecke im Sinne des Abschnitts "Steuerbegünst igte Zwecke" der 
Abgabenordnung. 
 

2.  Zweck und Aufgabe des Vereins ist es, den Sport zu fördern. 
Dieser Satzungszweck wird insbesondere verwirk l icht durch: 
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a)  Pflege des Sports auf fre iwi l l iger Basis unter Ausschluss von par-
te ipol i t ischen, konfessionel len, beruf l ichen und rassischen Ge-
sichtspunkten, 

b)  Pflege der Kameradschaft und Freundschaft seiner Mitgl ieder,  

c)  fre iwi l l ige Unterordnung unter die Regeln des Sports auf breites-
ter Grundlage, 

d)  die sport l iche Förderung von Kindern und Jugendl ichen und die 
Jugendpflege. 
 

3.  Der Verein ist selbst los tät ig; er verfolgt nicht in erster L in ie e igen-
wirtschaft l iche Zwecke. Die Mitte l des Vereins dürfen nur für den 
Satzungszweck verwendet werden. Die Mitgl ieder des Vorstandes 
des Vereins sowie mit Aufgaben zur Förderung des Vereins betraute 
Mitgl ieder haben gegenüber dem Verein einen Anspruch auf Ersatz 
der ihnen im Zusammenhang mit ihrer Amtsausübung entstehenden 
Aufwendungen im Rahmen der geltenden steuerrecht l ichen Best im-
mungen, der Beschlüsse der zuständigen Vereinsorgane und im 
Rahmen der f inanzie l len Leistungsfähigkeit  des Vereins. Der Auf-
wendungsersatz kann in Form des Auslagenersatzes (Erstattung der 
tatsächl ichen, belegmäßig nachgewiesenen Aufwendungen) oder 
nach Maßgabe des § 3 Nr. 26a EStG in der jewei ls geltenden Fas-
sung (Ehrenamtspauschale) a ls Tät igkeitsvergütung gezahlt werden. 

 
4.  Es darf keine Person durch Ausgaben, die den Zwecken des Vereins 

fremd sind oder durch unverhältn ismäßig hohe Vergütungen begüns-
t igt werden. 
 

5.  Zuwendungen an den Verein aus zweckgebundenen Mitte ln dürfen 
nur für den vorgeschriebenen Zweck verwendet werden. 
 

6.  Der Verein ist Mitgl ied des Landessportbundes Hessen e.V. sowie 
der zuständigen Landesfachverbände. 
 

 
§ 3 Geschäftsjahr 

 
Das Geschäftsjahr ist das Kalenderjahr. 

 
 
§ 4 Mitgliedschaft 

 

1.  Der Verein führt: 

a)  ordentl iche Mitgl ieder 

b)  außerordentl iche Mitgl ieder 

c)  Ehrenvorsitzende, Ehrenmitgl ieder 

 
2.  Ordentl iche Mitgl ieder s ind: 

Mitgl ieder ab 16 Jahren. Die ordent l ichen Mitgl ieder und die Ehren-
mitgl ieder haben al le Rechte und Pf l ichten, d ie s ich aus dieser Sat-
zung ergeben, insbesondere das akt ive und passive Wahlrecht. 
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3.  Außerordentl iche Mitgl ieder s ind: 
Mitgl ieder unter 16 Jahren sowie jur ist ische Personen, Personenver-
ein igungen und dergle ichen. Sie haben weder akt ives noch passives 
Wahlrecht. 
 

4.  Zu Ehrenmitgl iedern und Ehrenvors itzenden können von der Mitgl ie-
derversammlung nur Personen ernannt werden, die s ich um den 
Verein besondere Verdienste erworben haben. Sie unter l iegen nicht 
der Beitragspf l icht. 

 
 

§ 5 Erwerb der Mitgliedschaft 
 
Die Aufnahme in den Verein ist schr ift l ich zu beantragen und jederzeit  
mögl ich. Bei Minderjähr igen ist d ie Zust immung der gesetz l ichen Ver-
treter erforder l ich. Die Aufnahme erfolgt durch den Vorstand. Sie kann 
ohne Angabe von Gründen abgelehnt werden. Gegen die Ablehnung ist 
d ie Anrufung des Vereinsrates zulässig. 
 

 
§ 6 Beendigung der Mitgliedschaft 

 
Die Mitgl iedschaft endet: 
 

1.  durch Tod, 
 
2.  durch Austr i t t .  Die Austr it tserklärung ist schr if t l ich an den Vorstand 

zu r ichten. Ein Austr i t t  ist  spätestens mit 1-monatiger Kündigungs-
fr ist zum Quartalsende mögl ich, 

 
3.  durch Ausschluss. E in Mitgl ied kann, nach vorher iger Anhörung, vom 

Vorstand aus dem Verein ausgeschlossen werden: 
 

a)  wegen erhebl icher Nichterfül lung satzungsgemäßer Verpf l ichtun-
gen, 

b)  wegen Zahlungsrückstands der Vereinsbeiträge von mindestens 
sechs Monaten trotz Mahnung, 

c)  wegen vereinsschädigendem oder groben unsport l ichem Verhal-
tens, 

d)  wegen unehrenhafter Handlungen. 
 

Der Bescheid über den Ausschluss ist zu begründen. Gegen den 
Ausschluss kann das Mitgl ied die Mitgl iederversammlung anrufen, 
die endgült ig entscheidet. Bis zur Entscheidung über den Antrag 
auf Ausschluss, der von jedem Mitgl ied gestel l t  werden kann, 
kann der Vorstand dem Mitgl ied die Ausübung der Mitgl iederrech-
te untersagen. 

e)  mit Beendigung der Mitgl iedschaft s ind vereinseigene Gegenstän-
de unaufgefordert zurückzugeben. 
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§ 7 Rechte der Mitglieder 
 

1.  Jedes Mitgl ied ist berecht igt, an den Mitgl iederversammlungen tei l-
zunehmen und Anträge zu ste l len. 
 

2.  Alle Mitgl ieder haben das Recht, d ie Einr ichtungen des Vereins, so-
wie die sonst igen vom Verein genutzten Einr ichtungen im Rahmen 
des Übungs- und Sportbetr iebes zu nutzen. 
 

3.  Jedem Mitgl ied, das s ich Anordnungen eines Vorstandsmitgl iedes, 
e ines von diesem bestel l ten Organs, e ines Abtei lungsle iters, Spiel-
führers oder e ines sonst igen bestel l ten Beauftragten in seinen 
Rechten ver letzt fühlt ,  steht das Recht der Beschwerde an den Ver-
einsvorstand zu, der endgült ig entscheidet. 
 

4.  Die Mitgl iedsrechte ruhen, wenn ein Mitgl ied länger a ls sechs Mona-
te mit seinen f inanzie l len Verpf l ichtungen im Rückstand ist,  b is zur 
Erfül lung. 
 

 
§ 8 Pflichten der Mitglieder 

 
Die Mitgl ieder des Vereines s ind verpf l ichtet:  

1.  den Verein in seinen sport l ichen und gesel lschaft l ichen Bestrebun-
gen zu unterstützen, 
 

2.  den Anordnungen des Vorstandes und der von ihm bestel l ten Organe 
in a l len Vereinsangelegenheiten sowie den Anordnungen der Abte i-
lungsle iter, Spie lführer und Übungsle iter in der betreffenden Sport-
angelegenheit Folge zu le isten, 
 

3.  das Vereinseigentum schonend und pf legl ich zu behandeln, bei wi-
derrecht l icher Benutzung der Einr ichtungen und Geräte ist d ie Ver-
einshaftung ausgeschlossen, 
 

4.  Anschriften- und Kontenveränderungen dem Vorstand unverzügl ich 
mitzutei len. 
 

 
§ 9 Mitgliedsbeitrag 

 
1.  Jedes Vereinsmitgl ied hat e inen Vereinsbeitrag zu le isten. Beiträge 

s ind eine Br ingschuld. 
 

2.  Beiträge s ind grundsätz l ich im Voraus zu entr ichten, und zwar ent-
sprechend der vereinbarten Zahlungsweise. Die Fäl l igkeit  tr i t t  ohne 
Mahnung ein. 
 

3.  Der von den Mitgl iedern zu zahlende Betrag wird von der Mitgl ie-
derversammlung festgesetzt. Die Verte i lung auf die Abtei lungen be-
schl ießt der Vorstand nach Anhörung des Vereinsrates. Aufnahme-
beiträge, Zusatzbeiträge und Umlagen können von der Mitgl ieder-
versammlung beschlossen werden. 
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4.  Die Abtei lungen s ind berecht igt, zusätz l ich zum Vereinsbeitrag einen 
Sonderbeitrag (technischen), Aufnahmebeitrag oder außerordentl i-
chen Beitrag zu erheben. Die Höhe der Beträge best immen die Jah-
reshauptversammlungen der Abtei lungen und s ind vom Vorstand zu 
genehmigen. 
 

5.  Mitgl iedsbeiträge und Umlagen werden grundsätz l ich durch Bankein-
zugsverfahren eingezogen. 
 

6.  Der Vorstand kann in begründeten Einzelfä l len Beitragsle istungen 
oder –pf l ichten ganz oder te i lweise er lassen oder stunden. 

 
7.  Näheres regelt d ie Beitragsordnung. 

 
 

§ 10 Strafen 
 
Schuldhafte Verstöße der Mitgl ieder gegen: 

 
a)  die Satzung, 

b)  Anordnungen der Vereinsorgane und der von diesen bestel l ten 
Personen, 

c)  das Ansehen oder das Vermögen des Vereins, 

 
können durch den Vorstand in Form einer Warnung, e ines Verweises, 
e iner Sperrung bis zu sechs Monaten oder mit dem Ausschluss gemäß § 
6 geahndet werden. Gegen eine vom Vorstand ausgesprochene Strafe 
(mit Ausnahme des Ausschlusses) steht dem Mitgl ied das Recht der Be-
schwerde an den Vereinsrat innerhalb e ines Monats zu. 
 

 
§ 11 Organe des Vereins 

 
Organe s ind: 

 
1.  die Mitgl iederversammlung 
 
2.  der Vorstand 

 
3.  der Vereinsrat 

 
4.  die Jugendversammlung 

 
 
§ 12 Mitgliederversammlung 

 
1.  Oberstes Organ des Vereins ist d ie Mitgl iederversammlung. Sie ist 

auf Beschluss des Vorstandes vom Vorsitzenden einzuberufen. Eine 
ordent l iche Jahreshauptversammlung f indet jähr l ich in den ersten 
vier Monaten statt.  
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2.  Außerordentl iche Mitgl iederversammlungen s ind durch den Vorstand 
einzuberufen, wenn:  

a)  es das Interesse des Vereins erfordert,  

b)  es 10 % der st immberecht igten Mitgl ieder schr if t l ich unter Anga-
be des Zwecks und der Gründe beantragen. 

 
3.  Die Einladung zu einer Mitgl iederversammlung hat spätestens 2 Wo-

chen vorher schr ift l ich oder durch die Vereinszeitung unter Angabe 
der Tagesordnung zu erfo lgen. 
 

4.  Punkte, die nicht auf der Tagesordnung stehen, können nur dann 
beschlossen werden, wenn diese mit 2/3 Mehrheit insoweit erweitert 
wird. Hiervon ausgenommen sind Wahlen und Satzungsänderungen. 

  
5.  Beschlüsse werden mit e infacher Mehrheit gefasst. Jedes Mitgl ied 

hat e ine St imme. Bei St immengleichheit g i l t  der Antrag als abge-
lehnt. Für Satzungsänderungen ist e ine Mehrheit von 2/3 der anwe-
senden st immberecht igten Mitgl ieder erforder l ich. 
 

6.  Die Mitgl iederversammlung wird vom Vorsitzenden oder e inem ande-
ren Vorstandsmitgl ied gele itet. 
 

7.  Über die Versammlung ist e in Protokol l  zu führen, das von dem Pro-
tokol l führer und dem Versammlungsle iter zu unterschreiben und in 
der nächsten Mitgl iederversammlung zu ver lesen ist .  
 

8.  Die Wahlen erfo lgen entweder durch Handzeichen oder schr if t l ich. 
Schr if t l iche Abst immung durch St immzette l muss erfo lgen, wenn 
20 % der anwesenden st immberecht igten Mitgl ieder dies ver langen. 
Gewählt ist ,  wer die meisten St immen auf s ich vereinigt. Bei g le icher 
St immenzahl entscheidet das Los, das vom Wahl le iter zu z iehen ist.  
Vor der Wahl ist e in Wahl le iter zu wählen, der die Wahl des Vor-
standes durchführt.  
 

 
§ 13 Der Vorstand 

 

1.  Der Vorstand besteht aus dem 

a)  Vorsitzenden und  

b)  ste l lvertretenden Vors itzenden 

c)  1. Kassierer 

d)  2. Kassierer  

e)  1. Schr ift führer  

 
Der Vorstand vertr i t t  den Verein ger icht l ich und außergericht l ich 
durch 2 Vorstandsmitgl ieder von denen eines der Vors itzende oder 
sein Stel lvertreter sein muss. 
 

2.  Der Vorstand wird von der Mitgl iederversammlung für die Dauer von 
2 Jahren gewählt.  Wiederwahl ist zulässig. 
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3.  Der Vorstand tr i t t  bei Bedarf zusammen und ist beschlussfähig, 
wenn mehr als d ie Hälfte seiner Mitgl ieder e inschl ießl ich des Vors it-
zenden oder des ste l lvertretenden Vors itzenden anwesend s ind. Bei 
St immengleichheit entscheidet der Vors itzende. Über die Sitzung ist 
e in Protokol l  zu führen, in dem Beschlüsse wört l ich festzuhalten 
s ind. 

 
4.  Die Sitzungen des Vorstandes können vertraul ich sein.  

 
5.  Der Vorstand ble ibt b is zur Neuwahl e ines neuen Vorstandes im 

Amt. Scheidet e in Mitgl ied des Vorstandes vorzeit ig aus, so kann 
der Vorstand für die rest l iche Amtszeit  des Ausgeschiedenen durch 
Beschluss e inen Nachfolger best immen. 
 

6.  Ehrenvorsitzende können an den Vorstandsitzungen te i lnehmen.  
 

7.  Aufgaben des Vorstandes 
 
Der Vorstand ist grundsätz l ich für a l le Angelegenheiten des Vereins 
zuständig, soweit d ies nicht anderen Organen des Vereins satzungs-
gemäß zusteht. 
Er hat insbesondere fo lgende Aufgaben: 
 

a)  die Ausführung der Beschlüsse der Mitgl iederversammlung 

b)  die Einberufung der Mitgl ieder– und Vereinsratss itzungen  

c)  die Ber ichterstattung der Tät igkeit  an den Vereinsrat. 

 
 
§ 14 Vereinsrat 

 
1.  Zur Unterstützung des Vorstandes wird ein Vereinsrat gebi ldet. Er 

besteht aus 
 

a)  Abtei lungsle itern 

b)  1. und 2. Pressewart  

c)  Gerätewart 

d)  2. Schr ift führer 

e)  Jugendwart und Jugendsprecher 

f)  Weitere Vertreter der Abtei lungen für je 70 Mitgl ieder e inen, 
höchstens jedoch 3. 

 
2.  Die Abtei lungsle iter, d ie Vertreter der Abtei lungen sowie der Ju-

gendwart bzw. Jugendsprecher werden in den einzelnen Abtei lun-
gen, a l le anderen Mitgl ieder werden durch die Mitgl iederversamm-
lung auf die Dauer von 2 Jahren gewählt.  

 
3.  Im Vereinsrat haben die Vorstandsmitgl ieder vol les St immrecht. 
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4.  Aufgaben des Vereinsrates 
 

Der Vereinsrat beschl ießt mit e infacher Mehrheit über: 
 

a)  al le Angelegenheiten, die ihm vom Vorstand oder der Mitgl ieder-
versammlung vorgelegt werden, 

b)  zu er lassende Ordnungen (Ausnahme Jugendordnung),  

c)  die Berufung oder Ent lassung der Mitgl ieder von Ausschüssen. 

Der Vereinsrat tr i t t  mindestens dreimal im Jahr zusammen. Über die 
Sitzungen ist e in Protokol l  zu führen und den Mitgl iedern des Ver-
einsrates zuzustel len. 

 
 
§ 15 Ausschüsse 

 
1.  Sowohl d ie Mitgl iederversammlung als auch der Vereinsrat können 

für best immte Aufgaben Ausschüsse bi lden. Die Befugnisse des Aus-
schusses s ind jewei ls festzulegen. Der Ausschuss wählt aus seiner 
Mitte e inen Vors itzenden. 
 

2.  Der Vorstand kann an al len Ausschusssitzungen tei lnehmen. 
 

 
§ 16 Vereinsvermögen 

 
1.  Im Rahmen ihrer Aufgaben wirtschaften die Abtei lungen selbststän-

dig. Kredite können nur mit Zust immung des Vereinsrates aufge-
nommen werden. 

 
2.  Die Verwaltung des Vereinsvermögens obl iegt dem Vorstand. Be-

schlüsse von besonderer wirtschaft l icher Tragweite, insbesondere 
Erwerb und Veräußerung von Grundvermögen bedürfen der Zust im-
mung der Mitgl iederversammlung. 
 

3.  Von den Abtei lungen und vom Vorstand ist e in Verzeichnis a l ler 
Vermögensgegenstände mit Angabe des Anschaffungswertes, des 
Anschaffungszeitpunktes und des Aufbewahrungsortes zu führen. 
Dieses ist dem Vorstand des Vereins zum Jahresende vorzulegen. 
 

 
§ 17 Kassenprüfung 

 
1.  Den Kassenprüfern obl iegt die Überprüfung der Rechnungs- und 

Kassenführung sowie die Prüfung des Jahresabschlusses des Ver-
eins. Die geprüften Abschlüsse der Abtei lungen s ind den Kassenprü-
fern vorzulegen. 
 

2.  Insgesamt s ind durch die Mitgl iederversammlung sechs Mitgl ieder zu 
Kassenprüfern auf die Dauer von 3 Jahren zu wählen. Die Wahl er-
fo lgt versetzt, sodass in jedem Jahr 2 Mitgl ieder neu gewählt wer-
den. 
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3.  Die Kassenprüfer erstatten der Mitgl iederversammlung einen Prü-
fungsbericht und beantragen bei ordnungsgemäßer Führung der 
Kassengeschäfte die Ent lastung des Gesamtvorstandes. 
 

4.  Wiederwahl e ines Kassenprüfers ist mögl ich. Mitgl ieder des Vor-
standes können nicht Kassenprüfer sein. Die Revisoren sol l ten fach-
l iche Kompetenzen aufweisen, und entsprechendes Grundwissen der 
Buchhaltung besitzen. 
 

 
§ 18 Abteilungen 

 
1.  Für die im Verein betr iebenen Sportarten bestehen Abtei lungen. Sie 

werden im Bedarfsfa l le vom Vorstand gegründet. 
 

2.  Die Mitgl ieder jeder Abtei lung wählen für die Dauer von 2 Jahren 
einen Abtei lungsle iter, e inen Kassenführer, e inen Schrift führer und 
ggf. weitere Mitgl ieder in die Abtei lungsle itung sowie Kassenprüfer. 
 

3.  Die Abtei lungsle itung ist gegenüber dem Vorstand und der Mitgl ie-
derversammlung des Vereins verantwort l ich und auf Ver langen je-
derzeit  zur Ber ichterstattung verpf l ichtet.  

 
4.  Der Abtei lungsle itung obl iegt die sport l iche, fachl iche und wir t-

schaft l iche Leitung der Abtei lung. 
 

 
§ 19 Vereinsjugend 

 
1.  Die jugendl ichen Mitgl ieder jeder Abtei lung (von 14 bis 18 Jahren) 

wählen einen Jugendwart / Sprecher. 
 
2.  Die in den Abtei lungen gewählten Jugendwarte / Sprecher wählen 

aus ihrer Mitte den Vereinsjugendwart /Sprecher für die Dauer von 
2 Jahren. 
 

3.  Der Vereinsjugendwart / Sprecher vertr i t t  d ie Interessen der Kinder 
und Jugendl ichen im Verein. 

 
 
§ 20 Ehrungen 

 
Der Verein ehrt Mitgl ieder für außergewöhnl iche sport l iche Leistungen, 
für langjähr ige Mitgl iedschaft sowie Mitgl ieder und andere Personen für 
besondere Verdienste um den Verein. Näheres regelt d ie Ehrenordnung. 
 

 
§ 21 Ordnungen 

 
Vorstand und Vereinsrat beschl ießen und verändern mit absoluter 
Mehrheit d ie erforder l ichen Ordnungen. 
Sämtl iche Ordnungen s ind nicht Bestandtei l  der Satzung.  
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§ 22 Haftung 
 
Die Mitgl ieder s ind im Rahmen ihrer Tät igkeit  im Verein bei der Unfal l -  
und Haftpf l ichtvers icherung des Landessportbund Hessen e.V. ord-
nungsmäßig vers ichert. Weitere Ansprüche gegenüber dem Verein kön-
nen nicht geltend gemacht werden.  

 
 
§ 23  Datenschutz 
 

1.  Der Verein erhebt, verarbeitet und nutzt zur Erfül lung der in dieser 
Satzung def in ierten Aufgaben und Zwecke personenbezogene Daten 
und Daten über persönl iche und sachbezogene Verhältnisse seiner 
Mitgl ieder. Diese Daten werden darüber hinaus gespeichert, über-
mitte lt  und verändert.  

 
2.  Sonst ige Informationen zu Mitgl iedern und Informationen über 

Nichtmitgl ieder werden von dem Verein grundsätz l ich nur verarbeitet 
oder genutzt, wenn s ie zur Förderung des Vereinszweckes nütz l ich 
s ind und keine Anhaltspunkte bestehen, dass die betroffene Person 
ein schutzwürdiges Interesse hat, das der Verarbeitung und Nutzung 
gegenübersteht. 
 

3.  Durch die Mitgl iedschaft und die damit verbundene Anerkennung 
dieser Satzung st immen die Mitgl ieder der Speicherung, Bearbei-
tung, Verarbeitung und Übermitt lung ihrer personenbezogenen Da-
ten im Rahmen der Erfül lung der Aufgaben und Zwecke des Vereines 
zu, weiter der Veröffent l ichung von Bi ldern und Namen in Pr int- und 
Telemedien sowie elektronischen Medien zu. E ine anderweit ige Da-
tenverwendung ist n icht gestattet.  

 
4.  Nur Vorstandsmitgl ieder und sonst ige Mitgl ieder, d ie im Verein eine 

besondere Funkt ion ausüben, welche die Kenntnis best immter Mit-
gl iederdaten erfordern, erhalten eine Mitgl ieder l iste mit den benö-
t igten Mitgl iederdaten ausgehändigt.  
Diese Personen erhalten die o.g. Daten vom Vorstand, gegen die 
schr if t l iche Vers icherung, dass s ie diese nur zur Wahrung der sat-
zungsgemäßen Rechte nicht zu anderen Zwecke verwenden. 

 
5.  Jedes Mitgl ied hat das Recht auf Auskunft und Bericht igung seiner 

gespeicherten Daten, im Fal le der Unricht igkeit ,  auf Sperrung und 
Löschung seiner Daten. 
 

6.  Ein Mitgl ied kann jederzeit  gegenüber dem Vorstand der Veröffent l i -
chung von Einzelfotos und seinen personenbezogenen Daten wider-
sprechen. 

 
7.  Beim Austr it t  werden die Daten des Mitgl iedes aus dem Mitgl ieder-

verzeichnis gelöscht. Personenbezogene Daten des ausgetretenen 
Mitgl iedes, d ie die Kassenverwaltung betreffen, werden gemäß der 
steuergesetz l ichen Best immung bis zu zehn Jahren ab der schr if t l i -
chen Bestät igung des Austr i t ts aufbewahrt. 
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§ 24 Zweckänderung und Auflösung 
 
Die Auf lösung des Vereins und die Änderung des Zweckes kann nur in 
e iner e igens dafür e inzuberufenden Mitgl iederversammlung mit e iner 
Mehrheit von 3/4 der erschienenen Mitgl ieder beschlossen werden. Ein 
entsprechender Antrag bedarf der Unterschr iften von mindestens 1/3 
der st immberecht igten Mitgl ieder. Bei Auf lösung des Vereins fä l l t  das 
Vereinsvermögen an die Stadt Kassel,  d ie es unmitte lbar und aus-
schl ießl ich für gemeinnütz ige Zwecke zur Förderung des Sportes zu 
verwenden hat. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


